
2. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung) 

 
 

 
Aufgrund der §§ 10, 11 und 58 der Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 4 und 8 der Verordnung über 
die Verwaltung gemeindefreier Gebiete in der jeweils gültigen Fassung sowie des § 3 
NKAG in der jeweils gültigen Fassung wird nach Anhörung der Einwohnervertretung 
des Gemeindefreien Bezirks Osterheide in der Sitzung vom 06.12.2023 folgende 
Satzung erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 
Der § 3 (1) „Steuersätze“ erhält die folgende Fassung:  
 
 
Die Steuer beträgt jährlich: 
 
a) für den ersten Hund     36,00 € 
 
b) für den zweiten Hund    58,00 € 
 
c) für jeden weiteren Hund    80,00 €  
 
d) für jeden gefährlichen Hund           345,00 € 
 
 
 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
 
 
Oerbke, 07.12. 2023 
 
Der Bezirksvorsteher  
des Gemeindefreien Bezirks Osterheide 
 
 
 
Ege 
  



 
 
Die 2. Änderungsatzung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer des 
Gemeindefreien Bezirks Osterheide (Hundesteuersatzung) vom 07.12.2023 wird im 
Internet unter der Adresse  www.heidekreis.de/amtsblatt im elektronischen Amtsblatt 
für den Landkreis Heidekreis verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
Die Satzung wird zusätzlich im Internet unter der Adresse des Gemeindefreien Bezirks 
Osterheide www.osterheide.de unter Aktuelles eingestellt und ist außerdem unter 
www.osterheide.de unter Bürgerservice, Ortsrecht einsehbar. 
 
Oerbke, 07.12.2023 
 
 
Der Bezirksvorsteher des 
Gemeindefreien Bezirks Osterheide 
 
 
 
Ege 
 


